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Reifeprüfungsverordnung
(Gültig ab dem Haupttermin 2009)
Umfang und Inhalt der schriftlichen Klausurarbeit in der Ersten lebenden Fremdsprache 
§ 12. (1) Die schriftliche Klausurarbeit in der Ersten lebenden Fremdsprache hat 

1. die Bearbeitung eines Hörtextes und 

2. das Abfassen von drei Texten 

zu umfassen. Alle Aufgaben haben sich an den Zielkompetenzen des Lehrplanes zu orientieren. Die Arbeitszeit hat fünf Stunden zu betragen, wobei auf die Aufgabe gemäß Z 1 die erste Stunde und auf jene gemäß Z 2 die verbleibenden vier Stunden entfallen. Eine Stunde nach Beginn der Klausurarbeit sind den Prüfungskandidaten die Aufgaben gemäß Z 2 vorzulegen. 

(2) Bei der Behandlung der Aufgabe gemäß Abs. 1 Z 1 werden in zwei bis fünf Hörtexten (minimale Gesamtlänge der Hördauer 10 Minuten, maximale Gesamtlänge der Hördauer 20 Minuten) die zentralen Hörstrategien Globalverständnis, Detailverständnis und interpretierendes Hören durch eine Auswahl aus folgenden Testformaten überprüft: Auswahl der richtigen/besten Antwort, Multiple Choice, Vervollständigen von Sätzen oder eines Lückentextes, Zuordnen von Informationen sowie Ausfüllen einer Tabelle, Beantworten von Fragen. Das zweimalige Abspielen der Texte ist in die Arbeitszeit einzubeziehen. Die Verwendung eines Wörterbuches ist nicht zulässig. Die bearbeitete Aufgabe samt allfälligen Konzepten ist nach Beendigung dieses Prüfungsteiles abzugeben. 

(3) Bei den Aufgaben gemäß Abs. 1 Z 2 hat der Prüfungskandidat drei Texte zu verfassen: 

1. einen Aufsatz im Umfang von 350 bis maximal 400 Worten, in dem der Prüfungskandidat ausgehend von einem genau definierten Schreibauftrag von etwa 150 Worten den persönlichen Standpunkt zu einem Thema darzulegen und zu argumentieren hat, und

2. zwei unterschiedliche kürzere Texte zu einem Thema, welches der Prüfungskandidat aus zwei zur Wahl gestellten Themen gewählt hat. Die beiden zu jedem dieser Themen gestellten Aufgaben können aus folgenden Textsorten stammen: verschiedene Briefformen, Artikel, Berichte, Geschichten sowie andere Textsorten diskursiver, deskriptiver oder narrativer Natur.

Die Gesamtlänge der gemäß Abs. 1 Z 2 zu verfassenden Texte soll mindestens 700 (in Russisch mindestens 600) und maximal 1000 Worte betragen.

Umfang und Inhalt der schriftlichen Klausurarbeit in der Zweiten lebenden Fremdsprache 
§ 13. (1) Auf die schriftliche Klausurarbeit in der Zweiten lebenden Fremdsprache (vierjährig) ist § 12 über die Erste lebende Fremdsprache mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

1. die Wiedergabe eines Hörtextes entfällt und 

2. die Arbeitszeit fünf Stunden beträgt. 

(2) Auf die schriftliche Klausurarbeit in der Zweiten lebenden Fremdsprache (sechsjährig) ist § 12 über die Erste lebende Fremdsprache mit der Maßgabe anzuwenden, dass die minimale Gesamtlänge der Hördauer sechs Minuten und die maximale Gesamtlänge der Hördauer 16 Minuten beträgt. 
Die Gesamtlänge der zu verfassenden Texte soll mindestens 600 (in Russisch mindestens 500) und maximal 1000 Worte betragen. 
http://www.bmukk.gv.at/schulen/recht/gvo/vo_rp_ahs.xml; http://www.phwien.ac.at/fileadmin/phvie/users/17/Dokumente_allg/Reifepruefung-neu/Reifepruefungsverordnung.pdf
Zusammenfassung für Schreibkompetenz in der 1. lebenden Fremdsprache Russisch
Der Prüfungskandidat hat drei Texte zu verfassen:

· einen Aufsatz im Umfang von 350 bis maximal 400 Wörtern, in dem der Prüfungskandidat ausgehend von einem genau definierten Schreibauftrag von etwa 150 Wörtern den persönlichen Standpunkt zu einem Thema darzulegen und zu argumentieren hat, und

· zwei unterschiedliche kürzere Texte zu einem Thema, welches der Prüfungskandidat aus zwei zur Wahl gestellten Themen gewählt hat. Die beiden zu jedem dieser Themen gestellten Aufgaben können aus folgenden Textsorten stammen:

· verschiedene Briefformen,

· Artikel,

· Berichte,

· Geschichten

· sowie andere Textsorten diskursiver, deskriptiver oder narrativer Natur.

	 
	Anzahl der von der Lehrperson gestelltenThemen
	Anzahl der von der Lehrperson gestelltenSchreibaufträge
	Anzahl der von den KandidatInnen zu verfassenden Texte

	Teil 1
	1
	1
	1

	Teil 2
	2
	Thema A: 2 Schreibaufträge
und
Thema B: 2 Schreibaufträge
	Thema A: beide Texte
oder 
Thema B: beide Texte

	 
	Gesamt: 3
	Gesamt: 5
	Gesamt: 3


Die Gesamtlänge der zu verfassenden Texte soll mindestens 600 und maximal 1000 Wörter betragen.

http://www.bifie.at/umfang-und-inhalt-der-schriftlichen-klausurarbeit-der-ersten-lebenden-fremdsprache
Zusammenfassung für Schreibkompetenz in der 2. lebenden Fremdsprache Russisch 6-jährig/4-jährig
Siehe Zusammenfassung für die 1. lebende Fremdsprache.

Die Gesamtlänge der zu verfassenden Texte soll mindestens 500 (Aufsatz 270) und maximal 1000 Wörter betragen.

Zweite lebende Fremdsprache
Vierjährig

Nach dem 3. und 4. Lernjahr (8. Klasse) der Zweiten lebenden Fremdsprache

Hören, an Gesprächen teilnehmen, zusammenhängendes Sprechen, Schreiben:

B 1

Sechsjährig

Nach dem 5. und 6. Lernjahr (8. Klasse) der Zweiten lebenden Fremdsprache

Hören, an Gesprächen teilnehmen, zusammenhängendes Sprechen, Schreiben:

B 1

Lesen:











B 2

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/19513/bgbla_2010_ii_278.pdf 
Schriftliche Reifeprüfung 

ab Sommertermin 2009

Zweite lebende Fremdsprache (Russisch) sechsjährig
I) 2 - 5 Hörtexte (6 – 16 Minuten, zweimaliges Hören)
· Hörstrategien:  
Globalverständnis

Detailverständnis

interpretierendes Hören

· Testformate:
Multiple Choice (Auswahl aus 3 - 4 Möglichkeiten)

richtig / falsch 
Vervollständigen von Sätzen oder eines Lückentextes

Zuordnen von Informationen

Ausfüllen einer Tabelle

kurze Beantwortung von Fragen (keine ganzen Sätze als Antwort, max. fünf Wörter)
bei dieser Form werden die Hörpakete selbst zusammengestellt 
II) Verfassung von Texten

3 Texte sind zu verfassen (Gesamtumfang zirka: 500 – 1 000 Worten)

1. ein Text im Umfang von zirka 270 Worten 

ausgehend von einem Textimpuls und einem klar definierten Schreibauftrag von max. 150 Worten muss der persönliche Standpunkt zu einem Thema dargelegt und argumentiert werden

Schreibmodus:
argumentatives Schreiben nach klaren vorgegebenen Anweisungen

wichtig: 

logischer Aufbau des Textes

Darlegung der Argumente

2. zwei kürzere Texte zu einem Thema:

Kandidat/in wählt Thema A oder Thema B

Thema bzw. Textsorten können durch Impuls eingeleitet werden

· Thema A mit 2 unterschiedlichen Textsorten


· Thema B mit 2 unterschiedlichen Textsorten

mögliche Textsorten:
verschiedene Briefformen, Berichte, Artikel, Geschichten, andere Textsorten argumentativer, deskriptiver oder narrativer Natur, siehe Liste

nicht mögliche Textsorten: Tagebucheintrag, Dialog, innerer Monolog

für die vierjährige Fremdsprache entfällt Punkt I

zit. nach Tanzmeister Ingrid (PH-Wien) (2010). Die neue Reifeprüfung in der 2. lebenden Fremdsprache Französisch/Italienisch. 
Schriftliche Matura im Schuljahr 2010/2011 

2.lebende Fremdsprache 4-jährig
Ohne Schulversuch
Zeit: 5 Stunden Schreiben (Gesamtlänge: 600 bis 1000 Wörter) 

Die schriftliche Reifeprüfung besteht aus 3 zu schreibenden Texten:

Überprüfung der Schreibkompetenz

Bei jeder einzelnen Aufgabenstellung ist anzugeben, wie lange der jeweilige Text sein soll.
a) Argumentativer Text (Darstellung der eigenen Meinung zu einem Thema)

Aufgabe:
· Klarer, möglichst einfach formulierter Schreibauftrag, 

der zu persönlicher Stellungnahme auffordert 
· 3 – 5 Unterpunkte (möglichst in Form von Stichwörtern)

mit Aspekten, auf die dabei einzugehen ist
· Angabe der erwarteten Textlänge: 320 W (+/-10%)
· Länge des Schreibauftrags (inklusive Impuls): max 150 W 
Die Kandidaten
verfassen einen Text, in dem sie ihren Standpunkt präsentieren, begründen, mit Beispielen untermauern und dabei auf die vorgegebenen Aspekte eingehen.
b) Zwei Themen mit jeweils zwei Aufgaben werden zur Wahl gestellt.

Zu jedem Thema gibt es zwei Schreibaufträge. Wird ein Thema gewählt, so müssen beide Schreibaufträge zu diesem Thema ausgeführt werden.
Insgesamt sind also 4 Aufgabenstellungen vorzulegen.
Aufgabe:
· Klarer, möglichst einfach formulierter Schreibauftrag zu einem möglichst realistischen 
Schreibanlass
· Angabe der Textsorte (nicht erlaubt: mündlichen Textsorten, Innerer Monolog, 
Tagebuch)
· 3 – 5 Unterpunkte (möglichst in Form von Stichwörtern) mit Aspekten, auf die 
einzugehen ist
· Angabe der erwarteten Textlänge: … W (+/-10%)
Die Kandidaten
verfassen zum gewählten Thema zwei Texte, in denen sie ihre kommunikative Kompetenz in der jeweiligen Fremdsprache beweisen. Es geht darum zu zeigen, dass sie sich ohne gezielte Vorbereitung auf ein spezielles Thema auf dem geforderten Niveau B1 ausdrücken können.
Die Aufgabe muss ohne Faktenwissen zu bewältigen sein.
„Schock-Themen“, die persönliche Betroffenheit auslösen können, sind nicht zulässig. 
◊  
NB: Dieses Blatt ist eine vereinfachte Übersicht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
zit. nach Tanzmeister Ingrid (PH-Wien) (2010). Die neue Reifeprüfung in der 2. lebenden Fremdsprache Französisch/Italienisch. 

Erste lebende Fremdsprache:

nach 5. + 6. Lernjahr:
in allen Fertigkeiten:




B 1

nach 8. Lernjahr:

in allen Fertigkeiten:




B 2

Lernziel:

Zweite lebende Fremdsprache sechsjährig

nach 3. Lernjahr:

Hören, Sprechen, Schreiben:



A 2





Lesen:






B 1

nach 4. Lernjahr:

Hören, Sprechen:





A 2


Lesen, Schreiben:





B 1

nach 5. Und 6. Lernjahr:






Hören:






B 1


an Gesprächen teilnehmen:



B 1





zusammenhängendes Sprechen: 


B 1


Schreiben:






B 1


Lesen:






B 2

Lernziel:

Zweite lebende Fremdsprache vierjährig

nach 1. Lernjahr: 

Hören, Sprechen:





A 1





Lesen, Schreiben:





A 2

nach 2. Lernjahr:

in allen Fertigkeiten:




A 2





bei gleichzeitiger Erweiterung und Vertiefung der kommunikativen 



Situationen, Themenbereiche und Textsorten

nach 3. und 4. Lernjahr:





Hören, Sprechen:





B 1





Schreiben:






B 1 





Lesen:






B 1

Maturaniveau – Lehrplan

Schreiben:
B 1: 

Die Schülerinnen und Schüler können über 
· Themen, die ihnen vertraut sind oder sie persönlich interessieren, einfache zusammenhängende Texte schreiben. Sie können 
· persönliche Briefe schreiben und darin von Erfahrungen und Eindrücken berichten. 
Schreiben – GERS 

Produktive Aktivitäten

Wenn Themen vertraut sind und / oder aus Interessengebiet stammen, können die Schüler/innen

B1:
· unkomplizierte, zusammenhängende Texte zu mehreren vertrauten Themen verfassen, wobei einzelne kürzere Teile in linearer Abfolge verbunden werden.
· Unkomplizierte Beschreibungen zu einer Reihe verschiedener Themen verfassen.
· Erfahrungsberichte schreiben, in denen Gefühle und Reaktionen in einem einfachen, zusammenhängenden Text beschrieben werden.
· Eine Beschreibung eines realen oder fiktiven Ereignisses oder einer kürzlich unternommenen Reise verfassen.

· Eine Geschichte erzählen

· Einen kurzen einfachen Aufsatz zu Themen von allgemeinem Interesse schreiben

· Im eigenen Sachgebiet mit einer gewissen Sicherheit größere Mengen von Sachinformationen über vertraute Routineangelegenheiten und über weniger routinemäßige Dinge zusammenfassen, darüber berichten und dazu Stellung nehmen.

Deskriptoren verfügbar zu:

· Schriftliche Produktion allgemein

· Kreatives Schreiben

· Berichte und Aufsätze schreiben
· Schriftliche Interaktion allgemein

· Korrespondenz

· Notizen, Mitteilungen und Formulare
zit. nach Tanzmeister Ingrid (PH-Wien) (2010). Die neue Reifeprüfung in der 2. lebenden Fremdsprache Französisch/Italienisch. 

Kann-Bestimmungen Schreiben
Globalraster zur Selbstbeurteilung/ Kap. 3 - GERS

	SCHREIBEN


	A1
	A2

	
	Ich kann eine kurze einfache Postkarte schreiben, z. B. Feriengrüße. Ich kann auf Formularen, z. B. in Hotels, Namen, Adresse, Nationalität usw. eintragen.
	Ich kann kurze, einfache Notizen und Mitteilungen schreiben. Ich kann einen ganz einfachen persönlichen Brief schreiben, z. B. um mich für etwas zu bedanken.

	
	B1
	B2

	
	Ich kann über Themen, die mir vertraut sind oder mich persönlich interessieren, einfache zusammenhängende Texte schreiben. Ich kann persönliche Briefe schreiben und darin von Erfahrungen und Eindrücken berichten.
	Ich kann über eine Vielzahl von Themen, die mich interessieren, klare und detaillierte Texte schreiben. Ich kann in einem Aufsatz oder Bericht Informationen wiedergeben oder Argumente und Gegenargumente für oder gegen einen bestimmten Standpunkt darlegen. Ich kann Briefe schreiben und darin die persönliche Bedeutung von Ereignissen und Erfahrungen deutlich machen.


schriftliche Produktion allgemein/ Kap. 4

	B2
	Kann klare, detaillierte Texte zu verschiedenen Themen aus ihrem/seinem Interessengebiet verfassen und dabei Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen zusammenführen und gegeneinander abwägen.

	B1
	Kann unkomplizierte, zusammenhängende Texte zu mehreren vertrauten Themen aus ihrem/seinem Interessengebiet verfassen, wobei einzelne kürzere Teile in linearer Abfolge verbunden werden.

	A2
	Kann eine Reihe einfacher Wendungen und Sätze schreiben und mit Konnektoren wie 'und', 'aber' oder 'weil' verbinden.

	A1
	Kann einfache, isolierte Wendungen und Sätze schreiben.


kreatives Schreiben / Kap. 4

	B2
	Kann klare, detaillierte zusammenhängende Beschreibungen realer oder fiktiver Ereignisse und Erfahrungen verfassen dabei den Zusammenhang zwischen verschiedenen Ideen deutlich machen und die für das betreffende Genre geltenden Konventionen beachten.

	
	Kann klare, detaillierte Beschreibungen zu verschiedenen Themen aus ihrem/seinem Interessengebiet verfassen. Kann eine Rezension eines Films, Buchs oder Theaterstücks schreiben.

	B1
	Kann unkomplizierte detaillierte Beschreibungen zu einer Reihe verschiedener Themen aus ihrem/seinem Interessengebiet verfassen.

Kann Erfahrungsberichte schreiben, in denen Gefühle und Reaktion in einem einfachen zusammenhängenden Text beschrieben werden.

Kann eine Beschreibung eines realen oder fiktiven Ereignisses oder einer kürzlich unternommenen Reise verfassen.

Kann eine Geschichte erzählen.

	A 2
	Kann in Form verbundener Sätze etwas über alltäglich Aspekte des eigenen Umfelds schreiben wie z.B.über Menschen, Orte, einen Job oder Studienerfahrungen.

Kann eine sehr kurze elementare Beschreibung von Ereignissen, vergangenen Handlungen und persönlichen Erfahrungen verfassen.

	
	Kann in einer Reihe einfacher Sätze über die eigenen Familie, die Lebensumstände, den Bildungshintergrund oder die momentane oder vorige berufliche Tätigkeit schreiben.

Kann kurze, einfache, fiktive Biographien und einfache Gedichte über Menschen schreiben.

	A 1
	Kann einfache Wendungen und Sätze über sich selbst und fiktive Menschen schreiben: wo sie leben und was sie tun.


Berichte und Aufsätze schreiben/ Kap. 4

	B2
	Kann einen Aufsatz oder Bericht schreiben, in dem etwas systematisch erörtert wird, wobei entscheidende Punkte angemessen hervorgehoben und stützende Details angeführt werden.
Kann verschiedene Ideen oder Problemlösungen gegeneinander abwägen.

	
	Kann in einem Aufsatz oder Bericht etwas erörtern, dabei Gründe für oder gegen einen bestimmten Standpunkt angeben und die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen erläutern.
Kann Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen zusammenführen.

	B1
	Kann einen kurzen, einfachen Aufsatz zu Themen von allgemeinem Interesse schreiben.

Kann im eigenen Sachgebiet mit einer gewissen Sicherheit größere Mengen von Sachinformationen über vertraute Routineangelegenheiten und über weniger routinemäßige Dinge zusammenfassen, darüber berichten und dazu Stellung nehmen.

	
	Kann in einem üblichen Standardformat sehr kurze Berichte schreiben, in denen Sachinformationen weitergegeben und Gründe für Handlungen angegeben werden.

	A 2
	keine Deskriptoren verfügbar

	A 1
	keine Deskriptoren verfügbar


GERS – Dialangskala (Schreiben)

	b1
	Ich kann, z.B. bei Problemen, Anfragen entgegennehmen und dazu Notizen anfertigen

	b1
	Ich kann die Handlung eines Buches oder Films sowie meine Reaktionen beschreiben.

	b2
	Ich kann eine logische Argumentationskette entwickeln.

	b1
	Ich kann die wichtigsten Einzelheiten eines unvorhersehbaren Ereignisses, wie z.B. eines Unfalls beschreiben.

	c1
	Ich kann eine Erörterung systematisch aufbauen und dabei wesentliche Punkte angemessen hervorheben sowie unterstützende Einzelheiten mit gewisser Bedeutung anführen.

	b2
	Ich kann Informationen und Argumente aus unterschiedlichen Quellen zusammenfassen.

	c1
	Ich kann normalerweise ohne Zuhilfenahme eines Wörterbuchs schreiben.

	c1
	Ich kann komplexe Sachverhalte klar und detailliert schriftlich darstellen.

	b1
	Ich kann Meinungen, Pläne und Handlungen kurz schriftlich begründen und erklären.

	b1
	Ich kann sehr kurze Berichte schreiben, in welchen Alltagsinformationen weitergeleitet werden und welche Gründe für Handlungsweisen angeben.

	c1
	Ich kann so gut schreiben, dass meine Ausdrucksweise nur dann überprüft werden muss, wenn es sich um ein wichtiges Schriftstück handelt.

	c1
	Ich kann Standpunkte durch zusätzliche Argumente, Begründungen und sinnvolle Beispiele weiter ausführen und untermauern.

	b1
	Ich kann Träume, Hoffnungen und Wünsche beschreiben.

	c1
	Ich kann über Ursachen, Folgen und hypothetische Situationen spekulieren.

	b2
	Ich kann unterschiedliche Ideen und Lösungsmöglichkeiten für ein Problem gegeneinander abwägen.

	b1
	Ich kann in persönlichen Briefen Erfahrungen, Gefühle und Ereignisse detailliert beschreiben.


Gestaltung von Schreibaufträgen
zit. nach Tanzmeister Ingrid (PH-Wien) (2010). Die neue Reifeprüfung in der 2. lebenden Fremdsprache Französisch/Italienisch. 

Eine Schreibaufgabe besteht aus zwei Komponenten:

1) Anweisungen (organisatorisch)

· vorgegebene Zeit ( R 6: bei Matura 4 x 60 Minuten 
ohne Schulversuch




  R 4: bei Matura 5 x 60 Minuten
ohne Schulversuch)

· Textlänge: für jeden Text gesondert die Wortanzahl angeben, Schüler/innen müssen Textsortenlänge, die der Lehrer vorgibt auch beachten!

Lehrer entscheidet hier individuell!

2) Schreibauftrag:

Information über:

· Kontext

· berücksichtigt Erfahrungshorizont des/der Schreibenden

· ist motivierend

· berücksichtigt kommunikative Bedürfnisse

· Verwendung der Fremdsprache plausibel

· Inhalt

· Welche Ideen müssen vorhanden sein?

· Welche Strukturen werden erwartet? (B1)

· Welcher Wortschatz wird verlangt?
(B1)

· Was sind die Anforderungen der Textsorte?

· Zweck des Schreibens

Schreibauftrag soll enthalten:

· Anweisung zur geforderten Textlänge, Textsorte und zur kommunikativen Funktion


Anweisungen geben Information zum Ablauf und sollen NICHT Leseverständnis testen! (Schreibauftrag muss einfach formuliert sein!)

· Textsorte

· Kontext, d.h. die Situation, in der sich der Schreiber / die Schreiberin befindet

· Zielgruppe (Adressat / Leser/in)

· Thema / Inhalt

· Schreibzweck

· Sprachebene / Sprachregister, sofern sich dieses nicht aus anderen Komponenten des Schreibauftrages ergibt

· Sprachfunktionen (Wunsch, Beschwerde, Forderung,…)

· Domänen

Schreibaufgaben sollen sein:

· Klar

· Authentisch

· Motivierend

· altersgemäß

Ein Schreibauftrag kann durch einen Impuls bzw. Impulstext eingeleitet werden.

CHECKLISTE SSR-Schreibproduktion/Russisch

zit. nach Tanzmeister Ingrid (PH-Wien) (2010). Die neue Reifeprüfung in der 2. lebenden Fremdsprache Französisch/Italienisch. 

D1.
Erste lebende Fremdsprache (§ 12 RPVO)

Gesamtarbeitszeit 240 Minuten

Die Aufgabenstellungen müssen GERS Niveau B2 fordern und deutlich einfacher als das geforderte GERS Niveau formuliert sein.

a) Schreibauftrag für einen „Aufsatz“, Darstellung der eigenen Meinung zu einem Thema
· Ausgangspunkt: kurzer Impulstext

· Länge des Schreibauftrages inkl. Impulstext ca. 150 Wörter oder weniger

· Anweisung zur Textlänge: anzugeben als 370 Wörter +/- 10%

· Genaue Anweisung in 3-5 Unterpunkten, worauf unbedingt einzugehen ist (möglichst einfach und in Stichwörtern; ausformulierte, direkte Fragen sollen vermieden werden)

b) Schreibaufträge für zwei unterschiedliche kürzere Texte zu einem Thema



Es sind zwei verschiedene Themen zur Wahl zu stellen, der Schüler/die Schülerin wählt ein Thema und die damit verbundenen zwei Aufgabenstellungen (Texte); insgesamt sind also vier Aufgabenstellungen (zwei pro Thema) vorzulegen.

Zulässige Textsorten:

· Briefformen

· Artikel

· Berichte

· Geschichten

· Textsorten diskursiver, deskriptiver oder narrativer Natur

Nicht zulässig sind:

· mündliche Textsorten (z.B. Dialog, Diskussion)


· sehr persönliche Textsorten (z.B. innerer Monolog, Tagebuch)

Der Schreibauftrag muss enthalten:

· Anweisung zur geforderten Textlänge pro Text (anzugeben in Wortanzahl mit +/- 10%)

· Textsorte

· Kontext, d.h. die Situation, in der sich der Autor/die Autorin befindet 
(muss der Lebensrealität der Kandidat/innen entsprechen)

· Zielgruppe (Adressat/in, Leser/in)

· Thema/Inhalt

· Schreibzweck

· einen realistischen Schreibanlass, diesen Text in der Fremdsprache zu verfassen

· Gegebenenfalls das Sprachregister, sofern sich dieses nicht zwingend aus den anderen Komponenten des Schreibauftrages ergibt.

· Genaue Anweisung in 3-5 Unterpunkten, worauf unbedingt einzugehen ist (möglichst einfach und in Stichwörtern; ausformulierte, direkte Fragen sollen vermieden werden).

Nicht zulässig sind:

· Themenstellungen, die nur bei genauer Kenntnis eines bestimmten Filmes / Buches zu lösen sind.

· Themenstellungen, die historisches, geografisches oder literarisches Faktenwissen abfragen.

· Themenstellungen, die durch persönliche Betroffenheit der Kandidat/innen die Performanz beeinträchtigen könnten.



Gesamtlänge der insgesamt drei zu verfassenden Texte [a) und b)]: 

Mindestens 600 und maximal 1000 Wörter, das heißt das geforderte Minimum darf nicht unter 600 Wörtern liegen, das geforderte Maximum darf nicht über 1000 Wörtern liegen.


Die Gewichtung bei der Beurteilung der Teilkompetenzen beträgt:



Hörverständnis:
30%


 

  

      



Schreiben:
70%


Bei der Vorlage der Themenstellungen im SSR ist auch anzugeben, ob ein Beurteilungsraster (Assessment Scale) verwendet wird, und wenn ja, welcher. 

Aus dem beigelegten Beurteilungsraster muss hervorgehen, wo die Punktegrenze für ein Genügend liegt. Die den Punkten für ein Genügend entsprechenden Deskriptoren des Beurteilungsrasters müssen der Notendefinition der LBVO entsprechen.

Falls kein Beurteilungsraster verwendet wird, muss die Korrektur nach den in der LBVO angeführten fachlichen Aspekten erfolgen (idiomatische Ausdrucksweise, grammatische Korrektheit, Wortschatz, Inhalt, Schreibrichtigkeit, Angemessenheit des Ausdrucks und Stils, Einhaltung besonderer Formvorschriften).

Mit „Nicht genügend“ beurteilte Arbeiten müssen auch bei Verwendung eines Beurteilungsschlüssels weiterhin verbal beschrieben und begründet werden.

Bei positiver Beurteilung ist die Beilegung des Beurteilungsschlüssels ausreichend.

Eine Übersetzung der Aufgabenstellung ist vorzulegen.

D 2. Zweite lebende Fremdsprache (§ 13 RPVO)

Die Aufgabenstellungen müssen GERS Niveau B1 fordern und deutlich einfacher als das geforderte GERS Niveau formuliert sein.

· Vierjährig: Wie erste lebende Fremdsprache; Punkt 1 (Hörtext) entfällt.
· Sechsjährig: Wie in der 1. lebenden Fremdsprache, jedoch beträgt für den Hörtext die minimale Hördauer 6 Minuten, die maximale Hördauer 16 Minuten

(diese Hördauer bezieht sich auf 1x Abspielen; die Texte sind 2x abzuspielen).

Sowohl für die vierjährige als auch für die sechsjährige Fremdsprache gilt:

Die Gesamtlänge der insgesamt drei zu verfassenden Texte [a) und b)] ist um 100 Wörter geringer als bei der 1. lebenden Fremdsprache.


Das bedeutet für die zweite lebende Fremdsprache Russisch:                       


Mindestlänge 500 Wörter, davon „Aufsatz“ (a)   270 Wörter +/- 10%

Eine Übersetzung der Aufgabenstellung ist vorzulegen.
SSR-INFO:

Lebende Fremdsprachen: Beurteilungsraster – Punkteschlüssel – Noten

03/10

zit. nach Tanzmeister Ingrid (PH-Wien) (2010). Die neue Reifeprüfung in der 2. lebenden Fremdsprache Französisch/Italienisch. 

Wenn in der 5. – 9. Schulstufe als (sehr begrüßenswerte) Hilfe, um zu einer Gesamtbeurteilung zu kommen, für die von den Schülerinnen und Schülern verfassten Texte ein internationaler Beurteilungsraster /Scale verwendet wird, dann muss dieser eine „Bestanden-Grenze“ bei 50% der zu erreichenden Gesamtpunkteanzahl haben, wie das zB beim 6er- Beurteilungsraster der Fall ist. Diese 50% Grenze gilt natürlich auch für alle Grammatik- und Vokabelüberprüfungen (Einsetzaufgaben, Antworten auf Vokabelfragen/Erklärungen etc.). 

Für die 5. – 9. Schulstufe gilt somit auf jeden Fall, dass 50% des Erreichbaren ausreichend für eine positive Beurteilung / Note besser als „Nicht genügend“ sind, daher kann nur der 6er- Beurteilungsraster verwendet werden, bei dem die Beschreibung der einzelnen Teilaspekte bei 3 Punkten auf „Genügend“ passt.

Ein „Nicht genügend“ ist jedenfalls verbal zu begründen.

In der 10. bis 12./13. Schulstufe (inklusive Reifeprüfung) gilt, dass für die Textproduktion die bekannten, international üblichen, 5er- und 7er- Beurteilungsraster / Scales verwendet werden können, bei denen eine positive Gesamtbeurteilung der Arbeiten erst ab 60% richtiger Aufgabenerfüllung und Textqualität attestiert wird.

Jede Lehrperson entscheidet für ihre Lerngruppe, ob bei der Beurteilung ein Beurteilungsraster verwendet werden soll. 

Wenn die Entscheidung für den Einsatz von Beurteilungsrastern / Scales gefallen ist, ist es notwendig, dass sich alle Lehrer/innen für eine bestimmte lebende Fremdsprache der Schule auf einer Schulstufe (im Idealfall die gesamte Fachgruppe an einer Schule) für den Einsatz eines bestimmten Beurteilungsrasters (5er oder 7er- Scale / Beurtelungsraster) entscheiden, sodass für die Schüler/innen und Eltern hier Vergleichbarkeit herrscht.

Wichtig ist, dass zumindest bei allen negativ beurteilten Arbeiten nicht nur Punkte oder Prozentsätze als Begründung der Noten angegeben werden. Eine lapidare Feststellung, dass „leider nur 57,5% (= 23 von 40 Punkten)“ erreicht wurden, ist nicht ausreichend. Es müssen die Leistungen der Schüler/innen in den Teilaufgaben, für die Punkte vergeben werden (Hörverständnis, Leseverständnis, Sprachverwendung, Schreiben), beschrieben werden, und dadurch klar werden, wo der Schüler/die Schülerin die geforderten Lernziele nicht in dem in der LBVO definierten Ausmaß erfüllt hat.
Es reicht nicht, wenn bei negativ beurteilten Arbeiten nur Punkte angeführt werden, es müssen die Teilaufgaben genannt werden und die Leistungen bei diesen Teilaufgaben gem. LBVO verbal beschrieben werden. 
Vorschlag für Beurteilungsraster

	P.
	Inhalt / Aufgabenstellung*
	Aufbau (Kohäsion und Kohärenz)
	Wortschatz und Ausdruck
	Grammatik / Sprachgenauigkeit

	5
	· Alle inhaltlichen Punkte umfassend ausgearbeitet

· Anforderung der Textsorte und Themenstellung völlig erfüllt

· Großer Ideenreichtum und Anzahl an schlüssigen Argumenten

· Vorgegebene Länge eingehalten (+/- 10%)
	· Durchgehend strukturierter und kohärenter Text

· Durchgehend treffende und variantenreiche Überleitungen und Verbindungen auf Satz- und Absatzebene
	· Umfangreicher Wortschatz

· breites Spektrum an grammatikalischen Strukturen

· Wortschatz und Strukturen bringen die Gedanken klar zum Ausdruck


	· Sicherer Gebrauch von Wortschatz und Strukturen

· Wenige Fehler, die die Kommunikation nicht stören

· Bedeutung des Satzes und Textes immer klar
· Wortschatz und Register entsprechen völlig der Aufgabenstellung
· Immer richtiger Gebrauch der Zeiten und Modi

	4,5
	
	
	
	

	4
	· Alle inhaltlichen Punkte erwähnt, die meisten ausgearbeitet

· Anforderung der Textsorte und Themenstellung weitgehend erfüllt

· Angemessener Ideenreichtum und Anzahl von schlüssigen Argumenten

· Länge meistens richtig
	· Weitgehend strukturierter und kohärenter Text, größtenteils lesbar

· Größtenteils treffende und angemessene Überleitungen und Verbindungen auf Satz- und Absatzebene
	· Angemessener Wortschatz 
· angemessene Vielfalt von Strukturen 
· Wortschatz und Strukturen bringen die Gedanken meist klar zum Ausdruck


	· Weitgehend sicherer Gebrauch von Wortschatz und Strukturen

· Einige Fehler, die die Kommunikation nicht behindern
· Wortschatz und Register entsprechen weitgehend der Aufgabenstellung
· Bedeutung des Satzes und Textes meistens klar

· Weitgehend richtiger Gebrauch der Zeiten und Modi

	3,5
	
	
	
	

	3
	· Inhaltliche Punkte ausreichend ausgearbeitet

· Anforderungen der Textsorte, und Themenstellung weitgehend erfüllt

· Ausreichender Ideenreichtum und Anzahl an schlüssigen Argumenten

· Länge angemessen erfüllt
	· Ausreichend strukturierter und kohärenter Text, ausreichend lesbar

· Ausreichende Überleitungen und Verbindungen aus Satz- und Absatzebene
	· Ausreichender Wortschatz 
·  ausreichende Vielfalt von Strukturen auch komplexeren
· Wortschatz und Strukturen bringen die Gedanken ausreichend klar zum Ausdruck
	· Verständlichkeit ausreichend vorhanden

· Beträchtliche Anzahl von Fehlern im Bereich von Formen und Strukturen

· Bedeutung des Satzes und Textes nicht immer klar

	2,5
	
	
	
	

	2
	· Einige inhaltliche Punkte erwähnt, eingeschränkt ausgearbeitet

· Anforderungen der Textsorte und Themenstellung teilweise erfüllt

· Geringer Ideenreichtum und geringe Anzahl an schlüssigen Argumenten

· Länge nicht erfüllt
	· Nur teilweise strukturierter und wenig kohärenter Text, stellenweise unlesbar

· Wenige Überleitungen und Verbindungen auf Satz- und Absatzebene
	· Eingeschränkter Wortschatz und kaum komplexere Strukturen

· Wortschatz und Strukturen bringen die Gedanken nur teilweise zum Ausdruck

· Lesbarkeit beeinträchtigt
	· Kaum sicherer Gebrauch von Wortschatz und Strukturen

· Viele Fehler erschweren die Kommunikation
· Wortschatz und Register entsprechen kaum der Aufgabenstellung
· Bedeutung des Satzes und Textes oft unklar

· Nur teilweise richtiger Gebrauch der Zeiten und Modi

	1,5
	
	
	
	

	1
	· Wenige inhaltliche Punkte erwähnt, keine ausgearbeitet

· Anforderungen der Textsorte und Themenstellung kaum erfüllt

· Geringer Ideenreichtum und geringe Anzahl an schlüssigen Argumenten

· Länge nicht erfüllt
	· Kaum strukturierter, nicht kohärenter Text, unlesbar

· Fast gänzliches Fehlen bzw. falsche Anwendung von Überleitungen und Verbindungen auf Satz- und Absatzebene 
	· Sehr beschränkter Wortschatz und sehr einfache Strukturen, einfacher Satzbau

· Wortschatz und Strukturen bringen die Gedanken kaum zum Ausdruck
· Kaum lesbar
· 
	· Viele Fehler behindern weitgehend das Verständnis

· Bedeutung des Satzes und Textes weitgehend unklar

· Kaum richtiger Gebrauch der Zeiten und Modi  

	0,5
	
	
	
	

	0
	unverständlicher Inhalt
	unverständlicher Text
	unverständliche Sprache
	unverständliche Sprache


* Veto Kategorie: Erhält der Kandidat hier 0 Punkte, ist der ganze Text mit 0 Punkten zu bewerten („Themaverfehlung“)
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